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Massgebende

Unterlagen

Anlass und Zielsetzung

der Planung

Festsetzung

Teilrevision kommuna¡e Nutzungsp¡anung -Genehmigung

ceme¡nde Uetikon am See

- Anpassung Zonenplan 1:2'500 und Anpassung Vorschriften der Bau- und Zonenonj-
nung (BZO) vom 12. Dezember 2017

- Anpassung Kernzonenplan 1 :500 vom 12. Dezemb er 2017
- Anpassung Ergänzungsplan Nr. I Waldabstandslinie 1:500 vom 12. Dezembe r 2017
- Erläuternder Bericht gemäss Att.47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom

12. Dezember 2O17

Sachverhalt
Die Eigentümer beabsichtigen, ihre in den wohnzonen w 1.3 und w 1.7 liegenden
Grundstücke zu überbauen. Dazu wurde ein privater Gestaltungsplan Birchúeid erarbei-
tet, welcher ebenfalls dem ARE zur Genehmigung eingereicht wurde. Die Genehmígung
des privaten Gestaltungsplans Birchweid erfolgt in einér separaten Verfügung.

Die Gemeindeversammlung Uetikon am See setzte mit Beschluss vom 4. Dezember
2017 die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung fest. Am 11. Dezembán ãOn
yjtq" gegen den Beschluss ein Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat MeiÈn 

"¡nôo"i"f,t.Mit Beschluss vom 5. September 2018 wies der Bezirksrat den Rekurs ab. Gerñäss Be-
stätigung vom 23' Oktober 2018 ist keine Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kan-
tons Zürich gegen diesen Entscheid erhoben worden. Mit Schreiben vomig. November
2018 ersucht die Gemeinde uetikon am see um Genehmigung der vorlage.

Erwägungen
A. Formelle Prlifung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

B. Materielle prüfung
Zusammenfassuns der Die für den privaten Gestaltungsplan Birchweid vorgesehenen Grundstücke Kat.-Nrn.

Vorlage 105, 106 (Teilfläche), 3881 , 5086 sowie 5080 und SOA6 lUeiOes Teilflächenl siná Aà-
standteil eines rechtskräftigen öffentlichen Gestaltungspians Birchweid/Gseck vom
10' April 1990' Das Bebauungskonzept, das dem ofenlicfren Gestaltungsplan Birchweid/
Gseck zugrunde liegt, ist jedoch nicht mehr zeitgemäss. Die Ausnützunj ist deulich ge-
ringer, alJdies mit e-¡ner Bebauung gemäss derãktuellen Bau- und Zonenordnung mög-
lich wäre. Es werden nun die planungsrechtlichen Grundlagen für eine ortsbaulicñe Neu-
konzeption dieses Gebiets geschaffen werden, Mittels resìiegung einer Gestaltungsplan-
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Wesentliche

Festlegungen und

Vorschriften

pflicht bzw' mit dem bereits vorliegenden, privaten Gestaltungsplan, werden die ange-
strebten baulichen Qualifikationen erreicht.

lm Weiteren werden die bereíts nach dem öffentlichen Gestaltungspldn Birchweid/Gseck
überbauten Grundstücke Kat.-Nrn, 3757,4147, 1136, 3548, 9549, ieile der Grundstücke
Kat'-Nfn' 4307 ,5087, 5088 und 1 136 sowie ein Teil des Rankwegs von der Wohnzone in
die Kernzone umgezont und der Kernzonenplan Langenbaum/Kirche ergänzt.

Die_ Festlegung der öffentlichen.Gestaltungsplanpflicht setzte einerseits die rechtskräftige
Aufhebung des Gestaltungsplans g¡rcnweídlGseck vom 10. April 1gg0 voraus, anderer-
sejts muss gemäss $ 48 Abs. 3 des Planungs- und Eiaugesetzes (PBG) ein wesen¡iches
öffentliches lnteresse gegeben sein. Die Auihebung deJGestaltuÀgsptáns wird separat
beschlossen.

Teile des Gebiets Birchweid/Gseck werden von der Wohnzone in die Kernzone umge-
zont. Zur Entwicklung des gesamten Perimeters wird das Gebiet mit einem neuen Gestal-
tungsplanpflichtperimeter belegt.

Ersebnis oer Die Umzonung der vorgesehenen Grundstücke von der Wohnzone W 1.g bzw. W 1.7 in
Genehmigungsprtifung die Kernzone und die damit verbundene Anpassung des Kernzonenplans entsprechen

den übergeordneten Planungsvorgaben. Der Anpaésung des Ergänzungsplanås Nr. g,
welcher die Waldabstandlinie festlegt, kann ebenfalls zugestimmt werden.

Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 13. Juni 2017 gestellten Anträ-
gen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen.

G. Ergebnis
Die Vorlage erueist sich im Ergebnis als rechtmåssig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden ($ 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde ist durch die Genehmigung
nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen priva-
ten und verbänden der Rekurs offen (gg 33Ba f. pBG). Gemäss g 5 Abs. g pBG ist der
Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt samt
Rechtsm ittel belehrung zu ve röffenfl ichen und aufzulegen.

Dle Baudlrektion verfügtl

Die Teilrevision der kommunalen NuÞungsplanung, welche die Gemeindeversamm-
lung Uetikon am See mit Beschluss vom 4. Dezember 2017 festgesetzt hat, wird ge-
nehmigt.

ll. Die Gemeinde Uetikon am See wird eingeladen

- Dispositiv lsowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen;

- diese verfügung zusammen mit der kommunalen planung aufzulegen;
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- nach Rechtskraft die lnkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Venraltungs-
gericht, dem Baurekursgericht unddem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der
Publikation mitzuteilen;

- nach lnkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen 1ÖnfA-fataster) nachführen zu lassen;

lll. Mitteilung an

v.- Gemeinde Uetikon am See (unter Beilage von drei Dossiers)

- Venrualtungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)

. Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Müller lngenieure AG, Dielsdorf (Katasterbearbeiterorganisation (KBo)

Amt für
Raumentwicklung

l/ER$Et,lDET At',l I B. TEB,2O19

Für den Auszug:

ú //il/ú,f



Ëxemrpler der Giu¡nernde

Kanton Zürich

Gemeinde Uetikon am See

Teil revision N utzu ngsplan u ng (Birchweid)

Anpassung Zonenplan

1 :2500

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt an 4.12.2017

Namens der Gemeindeversammlung

Sch

Von der Baudirektion genehmigt rt 1 8" Feb. 2019

FürdieBaudirektion: BDV-Nr. fuf614î

,/ /þ//t/

Suter. von Känel . Wild . AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Förrlibuckshasse 30 8005 Zürich skw.ch

Tel. +41 (0)44 315 13 90 info@skw.ch 31019 - 12.12.2017
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Neue Zonierung

Rechtskräftige Zonierung

IIE Erholungszone

FreihaltezoneF

KernzoneK 1 III

KernzoneK 2 III

Festlegungen Empfindlich-
keitsstufe (ES)

Gestaltungsplanpflicht

IIWohnzoneW 2.3

W 1.7

II

IIWohnzone

WohnzoneW 1.3

WG 2.3 Wohnzone mit Gewerbeerleichterung III

Rechtskräftige Gestaltungspläne

Informationsinhalte

Wald

Aussichtspunkt

Markanter Einzelbaum

beantragte Festlegung

Fk kantonale Freihaltezone

Grundlagedaten
Übersichtsplan: ARE, Kanton Zürich vom 5.7.2017
Nutzungsplanung: Suter • von Känel • Wild • AG

Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.
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Kanton Zürich
Gemeinde Uetikon am See

Teilrevision Nutzungsplanung (Birchweid)

Anpassung Kernzonenplan

1:500

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 4.12.2017

der Gemeindeversammlung

Von der Baudirektion genehmigt am 1 8. Fgb. ?0n$

FürdieBaudirektion: BDV-Nr. 4('/614f

ú ø//a

Suter. von Känel . Wild . AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Förrlibuckstrasse 30 8005 Zürich skw.ch

Tel. +41 (0)44 315 13 90 info@skw.ch 31019 - 12.12.2017
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Teilrevision Nutzungsplanung (Birchweid)

Anpassung Kernzonenplan

Suter •
Siedlung
Förrlibuckstrasse 30 skw.ch
Tel. +41 info@skw.ch

Landschaft Verkehr Umwelt
von Känel • Wild • AG

(0)44 315 13 90
8005 Zürich

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 4.12.2017

Namens der Gemeindeversammlung

Der Präsident: Der Schreiber:

Von der Baudirektion genehmigt am

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

1:500

31019 – 12.12.2017

Kanton Zürich
Gemeinde Uetikon am See
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Grundlagedaten
Amtliche Vermessung, Kantonale Mehranforderungen: Osterwalder Lehmann Ingenieure und Geometer AG vom 31.10.2016

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen 
der amtlichen Vermessung bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. 
Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.

Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.
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Kanton Zürich
Gemeinde Uetikon am See

Teilrevision Nutzungsplanung (Birchweid)

Anpassung Ergänzungsplan Nr. I
Waldabstandslini e I 1:500

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt an 4.12.2017

Namens der Gemeindeversammlung

reiber:

Von der Baudirektion genehmigt am 1 E. Feb. 2$19

Für die Baudirektion: BDV-Nr 46ß//f

//,/,þ//t/.

Suter. von Känel . Wild . AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Förrlibuckstrasse 30 8005 Zürich skw.ch

Tel. +41 (0)44 31513 90 info@skw.ch 31019 - 12.12.2017



Information

Rechtskräftige Waldabstandslinie

Aufzuhebende Waldabstandslinie

Projektierte Waldabstandslinie

Festsetzung

Waldgrenze

Gewässer

Gemeindegrenze

Wald

Baubereich gemäss Privater Gestaltungsplan Birchweid

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung, Kantonale Mehranforderungen: Osterwalder Lehmann Ingenieure und Geometer AG vom 31.10.2016

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, 
weshalb für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.

Teilrevision Nutzungsplanung (Birchweid)

Anpassung Ergänzungsplan Nr. 8

Suter •
Siedlung
Förrlibuckstrasse 30 skw.ch
Tel. +41 info@skw.ch

Landschaft Verkehr Umwelt
von Känel • Wild • AG

(0)44 315 13 90
8005 Zürich

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 4.12.2017

Namens der Gemeindeversammlung

Der Präsident: Der Schreiber:

Von der Baudirektion genehmigt am

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

Waldabstandslinie / 1:500

31019 – 12.12.2017

Kanton Zürich
Gemeinde Uetikon am See

Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.
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Kanton Zürich
Gemeinde Uetikon am See

Teilrevision Nutzungsplanung (Birchweid)

Anpassung Bau- und

Zonenordnung

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt an 412.2017

Gemeindeversammlung

Der nt: reiber:

Von der Baudirektion genehmigt am 1 8. Fgb. 20|$

Für die Baudirektion BDVNr: /6'f 6l(f

ft /h/,//n,

Suter. von Känel . Wild . AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Förrlibuckstrasse 30 8005 Zürich slftv.ch

Tel. +41 (0)44 31513 90 info@skw.ch 31019 - 12.12.2017



  Gemeinde Uetikon am See – Teilrevision Nutzungsplanung (Birchweid) 
Anpassung Bau- und Zonenordnung 

    
 
 

   

 3 Suter • von Känel • Wild • AG  

  Art. 30 Gestaltungsplanpflicht 
  1 Für die im Zonenplan speziell bezeichneten Gebiete gilt 

eine Gestaltungsplanpflicht. 

  2 Im Gebiet Langenbaum sind den Festlegungen des Ge-
staltungsplanes mindestens folgende Ziele zugrunde zu 
legen: 

- Ortsbildverträglicher Lärmschutz zur Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte 

- Bebauungsstruktur unter Berücksichtigung der Stras-
senraumbildung 

- Zeitgemässe Architektur mit besonders guter gestal-
terischer Gesamtwirkung  im Sinne von § 71 PBG 

- Berücksichtigung der besonderen Lage im Nahbe-
reich von Freihaltezone und See 

  3 Im Gebiet Birchweid sind den Festlegungen des Gestal-
tungsplanes mindestens folgende Ziele zugrunde zu le-
gen: 

- Wahrung der charakteristischen Blickbeziehungen 
zum Kirchhügel mit seiner historischen Gebäudezeile 
durch Freihaltung der Wiese westlich des Rankwegs 

- Freihaltung des Rebhanges oberhalb der Bergstrasse 
- Sorgfältige Einbindung der angrenzenden inventari-

sierten Schutzobjekte und ihrer Umgebung 
- Erschliessung ab Bergstrasse (Kantonsstrasse)  
- Öffentlicher Fussweg zwischen Rankweg und Berg-/ 

Gseckstrasse 
- Nachhaltige Energielösung ohne fossile Energie-

träger  
- Einhaltung der Planungswerte 

  4 Die Gestaltungspläne müssen auf einem überzeugen-
den Projekt basieren, welches die Anforderung einer be-
sonders guten gestalterischen Gesamtwirkung gemäss 
§ 71 PBG erfüllt. 

 
 



  
Kanton Zürich 
Gemeinde Uetikon am See 

    
 
 
 
 
 

   
Suter • von Känel • Wild • AG 
 

  
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt 
 

  
Förrlibuckstrasse 30 8005 Zürich skw.ch 
 

  
Tel. +41 (0)44 315 13 90 info@skw.ch  
 

 31019 – 12.12.2017 
   
 

  Teilrevision Nutzungsplanung (Birchweid) 

 Erläuternder Bericht gemäss  
Art. 47 RPV 

  Umzonung und Gestaltungsplanpflicht  

  

 
  



  Gemeinde Uetikon am See – Teilrevision Nutzungsplanung (Birchweid) 
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

    
 
 

   

 2 Suter • von Känel • Wild • AG 
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  Gemeinde Uetikon am See – Teilrevision Nutzungsplanung (Birchweid) 
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

    
 
 

   

 3 Suter • von Känel • Wild • AG 

  1. Einleitung  
  1.1 Ausgangslage 
Öffentlicher Gestaltungsplan 
Birchweid/Gseck  

 Angestossen durch eine Initiative aus der Bevölkerung wurde 
für das Gebiet Birchweid/Gseck mit Beschluss der Gemeinde-
versammlung vom 10. April 1990 ein öffentlicher Gestaltungs-
plan erlassen. Im Rahmen einer Teilrevision im Jahre 2009 
wurde der Perimeter dieses öffentlichen Gestaltungsplans um 
das Gebiet Gseck verkleinert. Als Ersatz für diesen Gebietsteil 
wurde in der Folge der private Gestaltungsplan Gseck festge-
setzt, der eine abweichende bauliche Konzeption vorsieht.  

Das Bebauungskonzept, das dem nach wie vor rechtskräftigen 
öffentlichen Gestaltungsplan Birchweid/Gseck zugrunde liegt, 
ist nicht mehr zeitgemäss, weil sich die Bedürfnisse und Wohn-
formen in den vergangenen 25 Jahren geändert haben. Zudem 
ist die erzielbare Ausnützung deutlich geringer, als dies mit ei-
ner Bebauung gemäss der aktuellen Bau- und Zonenordnung 
möglich wäre. 

   
Neuer privater Gestaltungs-
plan Birchweid 
 

 

 Die Eigentümer der noch unüberbauten Parzellen Kat. Nrn. 
3881 und 5086 auf dem Plateau der Birchweid beabsichtigen, 
ihre in den Wohnzonen W 1.3 und W 1.7 liegenden Grundstü-
cke auf der Basis eines ortsbaulich und gestalterisch überzeu-
genden, neuen Konzeptes zu überbauen. In einem zweijährigen 
Planungsprozess entstand ein Bebauungs-, Freiraum- und Er-
schliessungskonzept, das die Anliegen der Gemeindeversamm-
lung von 2013 aufnimmt.  

Dieses Richtprojekt wurde der Baubehörde der Gemeinde 
Uetikon am See und den Anwohnern vorgestellt. Das ortsbauli-
che und architektonische Konzept wird vom Gemeinderat als 
umfassende, in sich schlüssige und überzeugende Planungs-
grundlage beurteilt. Aufbau und Form werden für die Fortfüh-
rung der weiteren Planung als beispielhaft und zweckmässig 
erachtet und bildet die Basis für die planungsrechtliche Umset-
zung in einem neuen privaten Gestaltungsplan.  
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Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

    
 
 

   

 4 Suter • von Känel • Wild • AG 

  

Teilrevision der Nutzungs-
planung 

 Zugleich mit dem privaten Gestaltungsplan Birchweid ist eine 
darauf abgestimmte Teilrevision der Nutzungsplanung festzu-
setzen. Kernstück dieser Teilrevision ist die Entlassung der 
heute bereits überbauten, in den öffentlichen Gestaltungsplan 
Birchweid/Gseck einbezogenen Grundstücke aus dem gestal-
tungsplanpflichtigen Perimeter und die Festsetzung einer 
gleichwertigen Ersatzlösung. 

   
Neuer Perimeter Gestaltungsplanpflicht 
Birchweid  
 

 

 
   
Umzonungen und neuer  
Gestaltungsplanperimeter 

 Der bestehende Gestaltungsplan von 1990 betrifft diverse 
überbaute Grundstücke, die im Eigentum Dritter stehen. Diese 
Grundstücke sollen wenn immer möglich nicht mehr in einen 
neuen Gestaltungsplan überführt werden. Grossmehrheitlich 
können sie der angrenzenden, bestehenden Kernzone K2 zu-
gewiesen werden. Die bisherigen Bebauungsmöglichkeiten 
bleiben dabei erhalten oder werden leicht erweitert. Konkret 
werden die im Gestaltungsplan aufzuhebenden Baubereiche 
durch neue Mantellinien im Kernzonenplan ersetzt und die als 
Freiflächen bezeichneten Grundstücksteile sind auch unter dem 
Regime des Kernzonenplans nicht überbaubar. Die Rebflächen 
oberhalb der Bergstrasse werden in Absprache mit der Grund-
eigentümerin dem neuen Gestaltungsplan zugewiesen. Darüber 
hinaus werden die Zonengrenzen optimiert und auf die Eigen-
tumsgrenzen abgestimmt. 
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  1.2 Aufgabenstellung 
Teilrevisionsvorlage  Es ist eine Teilrevision der Nutzungsplanung mit folgenden Be-

standteilen zu erarbeiten: 
• Anpassung Zonenplan 1:2500  
• Anpassung Kernzonenplan Langenbaum/Kirche 1:1000 
• Anpassung Ergänzungsplan Nr. 8 (Waldabstandslinien) 

1:500 
• Anpassung Bau- und Zonenordnung 
• Erläuternder Bericht im Sinne von Art. 47 RPV  
• Aufhebung öffentlicher Gestaltungsplan Birchweid/Gseck 

von 1990 
Es handelt sich um ein Gesamtpaket, das zusammen mit dem 
privaten Gestaltungsplan Birchweid öffentlich aufgelegt und der 
Gemeindeversammlung vorgelegt wird. 

   
  1.3 Ablauf der Teilrevision 
Arbeits- und Verfahrens-
schritte  

 Der Ablauf der Teilrevision sieht wie folgt aus: 

• Entwurf Vorlage Teilrevision Nutzungsplanung 
• Verabschiedung durch den Gemeinderat zuhanden öffentli-

cher Auflage, Anhörung und Vorprüfung  
• Öffentliche Auflage während 60 Tagen mit Anhörung der 

Nachbargemeinden und der Region (ZPP), parallel dazu 
Vorprüfung durch den Kanton (ARE) 

• Auswertung der Einwendungen und der Vorprüfung mit Be-
richt zu allfälligen nicht berücksichtigten Einwendungen 

• Verabschiedung durch den Gemeinderat zuhanden der Ge-
meindeversammlung  

• Gemeindeversammlung am 4. Dezember 2017 
• Genehmigung durch die Baudirektion Kanton Zürich  
• Publikation mit Rekursfrist 
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  1.4 Grundlagen 
Übergeordnete Grundlagen  Es werden folgende Grundlagen verwendet: 

• Planungs- und Baugesetz (PBG) 
• Kantonaler Richtplan, Stand 18.09.2015 
• Regionaler Richtplan Pfannenstil, Festsetzung 15.06 2017 
• Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 

von nationaler Bedeutung (ISOS), Chemische Fabrik, 2011 
• GIS-ZH à http://maps.zh.ch  

   
Kommunale Grundlagen  • Kommunaler Richtplan, 22.03.2010 

• Bau- und Zonenordnung, 25.09.2013 
• Zonenplan, 25.09.2013 
• Kernzonenplan Langenbaum/Kirche, 25.09.2013 
• Ergänzungsplan Nr. 8 (Waldabstandslinien), 21.09.1998 
• Öffentlicher Gestaltungsplan Birchweid/Gseck, 11.12.1989 
• Privater Gestaltungsplan Gseck, 02.10.2008 

   
Weitere Grundlagen  • Arealentwicklung Birchweid (Richtprojekt), Dahinden Heim 

Architekten AG, Winterthur, Projektstand 04.01.2017 
• Technischer Bericht Baumassenberechnung, OLIG, 

15.12.2015 
• Grundbuchauszüge, 17.11.2015 
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  2. Planungsrechtliche Rand-
bedingungen 

  2.1 Bundesinventare 
ISOS  Das Areal der Chemischen Fabrik in Uetikon am See ist im 

Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
(ISOS) enthalten. Dazu gehören auch angrenzende Gebiete 
hangaufwärts bis zur Kirche. 

Die Birchweid grenzt nordöstlich an den ISOS-Perimeter. 
Uetikon, Chemische Fabrik 
Aufnahmeplan ISOS 

 

 
   
IVS 
 
 

 Das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der 
Schweiz (IVS) enthält umfangreiche Informationen zum Verlauf 
der historischen Wege, ihrer Geschichte, ihrem Zustand und 
ihrer Bedeutung gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz.  

Auf der Schlosserrainstrasse, an welche das Gestaltungsplan-
gebiet Birchweid im Westen angrenzt, verläuft der historische 
Verkehrsweg von lokaler Bedeutung ZH 1253.  

Schlosserrainstrasse mit umgestaltetem 
unterem Abschnitt 
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  2.2 Übergeordnete Festlegungen 
ROK-ZH – Kantonales  
Raumordnungskonzept 
 

 

 
 
Dreieck der Nachhaltigkeit 
(Quelle: SKW) 

 Das kantonale Raumordnungskonzept (ROK-ZH), welches in 
den neuen kantonalen Richtplan integriert ist, entwirft eine Ge-
samtschau der räumlichen Ordnung im Kanton. Für die zukünf-
tige Raumentwicklung, und damit auch für die Verkehrsstruktu-
ren, gelten folgende Leitlinien: 

1. Die Zukunftstauglichkeit der Siedlungsstrukturen ist sicher-
zustellen und zu verbessern. 

2. Die Entwicklung der Siedlungsstruktur ist schwerpunkt-
mässig auf den öffentlichen Verkehr auszurichten. 

3. Zusammenhängende naturnahe Räume sind zu schonen 
und zu fördern. 

4. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei raumwirk-
samen Tätigkeiten ist auf allen Ebenen zu intensivieren und 
zu unterstützen. 

5. Die räumliche Entwicklung orientiert sich am Grundsatz der 
Nachhaltigkeit. 

   

 

 Im ROK-ZH werden fünf Handlungsräume definiert und die an-
gestrebte Raumordnung aufgezeigt. Im Vordergrund steht die 
Stärkung der sich ergänzenden Qualitäten von städtischen und 
ländlichen Räumen. Das Siedlungsgebiet von Uetikon am See 
ist dem Raum "Urbane Wohnlandschaft" zugeordnet. Für die-
sen ergibt sich insbesondere folgender Handlungsbedarf nach 
dem Prinzip "Massvoll entwickeln": 

• Siedlungen unter Wahrung einer hohen Wohnqualität nach 
innen entwickeln 

• Potenziale in den bereits überbauten Bauzonen, auf brach-
liegenden Flächen sowie im Bahnhofumfeld aktivieren und 
erhöhen 

• Sozialräumliche Durchmischung fördern 
• Arbeitsplätze erhalten und deren Lageoptimierung fördern 
• Öffentliche Begegnungsräume schaffen 
• Klare Siedlungsränder erhalten und Übergänge zur offenen 

Landschaft gestalten 
• Angebot im öffentlichen Verkehr zur Bewältigung des Ver-

kehrsaufkommens verdichten 
• Unerwünschte Einwirkungen durch Verkehrsinfrastrukturen 

auf Wohngebiete vermeiden und vermindern 
• Ausgewählte öffentliche Bauten und Anlagen zur Stärkung 

der Zentrumsgebiete von kantonaler und regionaler Bedeu-
tung ansiedeln 

  Auf die "Stadtlandschaften" und "urbanen Wohnlandschaften" 
sollen 80 % des künftigen Bevölkerungswachstums entfallen, 
auf die übrigen Landschaften 20 %. 
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Kantonaler Richtplan  Der kantonale Richtplan wurde mit Beschluss des Kantonsrates 
vom 18. März 2014 festgesetzt und am 29. April 2015 vom 
Bundesrat genehmigt.  

Der Perimeter des privaten Gestaltungsplans Birchweid liegt im 
Siedlungsgebiet ausserhalb von Fruchtfolgeflächen und Boden-
eignungsklassen. 

Ausschnitt kantonaler Richtplan,  
Stand 18.09.2015 
(GIS-ZH) 
 
 

 

 
   
Regionaler Richtplan  
Pfannenstil 

 Am 15. Juni 2017 hat die Delegiertenversammlung der Pla-
nungsgruppe Pfannenstil den gesamthaft überarbeiteten Regi-
onalen Richtplan einstimmig angenommen.  

Die Karte Siedlung und Landschaft enthält zum von der Teilre-
vision betroffenen Gebiet Birchweid insbesondere die Festle-
gung "niedrige bauliche Dichte".  

Ausschnitt regionaler Richtplan  
(Quelle: ZPP) 
rechts: Siedlung und Landschaft 
unten: Verkehr 
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Dichtevorgaben  Die Festlegung "niedrige bauliche Dichte" ermöglicht es, die in 
§ 49a PBG vorgegebenen Mindestdichten zu unterschreiten. 
Damit ist auch keine minimale Nutzungsdichte zu beachten.  

Der flache Teil des Gebietes Birchweid, der von den beabsich-
tigten Umzonungen nicht betroffen ist, ist im regionalen Richt-
plan Pfannenstil dem Siedlungsgebiet mit einer mittleren bauli-
chen Dichte zugewiesen. Die Baumassenziffer soll zwischen 
1.6 und 3.2 m3/m2 liegen. Als Zielgrösse ist im Regio-ROK eine 
Nutzungsdichte von 100-150 Personen pro Hektare (Einwohner 
und Arbeitsplätze) vorgegeben. 

   
  2.3 Kommunale Festlegungen 
Richtplan Siedlung und 
Landschaft 

 Das Gebiet Birchweid ist im rechtskräftigen kommunalen Richt-
plan als Wohngebiet mittlerer Dichte bezeichnet. Im Teilaspekt-
plan "Bauliche Dichte" ist für die Baumassenziffer eine Band-
breite zwischen 1.8 und 2.3 m3/m2 vorgegeben. Diese Band-
breite bildet die Basis für den Spielraum im Rahmen des Ge-
staltungsplans. 

Der zur alten Landstrasse abfallende Hang unterhalb des Pla-
teaus der Birchweid ist als Wohngebiet mit Strukturerhaltung 
ausgeschieden. Dies bedeutet, dass die bauliche Verdichtung 
des Bestandes nur im Rahmen von vorgegebenen Spielregeln 
und massgeschneiderten Zonenvorschriften erfolgen soll, die 
offene Bauweise mit Beschränkung der Gebäudelänge beizu-
behalten ist und typische Merkmale zu erhalten sind. 

Ausschnitt Richtplan Siedlung und 
Landschaft 
 
 
 
 

 

 
   
Nutzungsplanung  Der Zonenplan, der Kernzonenplan, der Ergänzungsplan und 

die Bau- und Zonenordnung werden in den folgenden Kapiteln 
3-6 abgehandelt. 
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  3. Anpassung Zonenplan 
  3.1 Übersicht 
  Die von der Teilrevision betroffenen Gebiete sind im folgenden 

Zonenplanausschnitt blau hervorgehoben. Sie umfassen meh-
rere Bestandteile, die im Folgenden einzeln erläutert sind: 

• Umzonung von der W 1.3 in die K2 
• Umzonung von der W 1.7 in die K2 
• Festlegung einer Gestaltungsplanpflicht Birchweid 

   
Rechtskräftige Zonierung 
 
Schwarz strichpunktiert: Öffentlicher  
Gestaltungsplan Birchweid/Gseck 

 

 
   
Neue Zonierung mit gestal-
tungsplanpflichtigem Gebiet 
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  3.2 Umzonung von der W 1.3 in die K2 
  Die Grundstücke Kat.-Nrn. 3757, 4147, 4307 (Teil), 1136, 3548 

und 3549 sowie ein Teil des Rankweges werden von der Wohn-
zone W 1.3 in die Kernzone K2 umgezont.  

Es handelt sich um den weitgehend überbauten Hangbereich 
des Gebietes Birchweid.  Die Umzonung umfasst eine Fläche 
von 11'699 m2. Die Zuweisung zur K2 erlaubt es, die bisherigen 
Bestimmungen des öffentlichen Gestaltungsplans durch gleich-
wertige Festlegungen im Kernzonenplan zu ersetzen (Bebau-
ung und Freihaltung).  

   
Rechtskräftige Zonierung 
W 1.3 

 

 
   
Neue Zonierung 
K2 
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  3.3 Umzonung von der W 1.7 in die K2 
  Teile der Grundstücke Kat.-Nrn. 5087 und 5088 an der Berg-

strasse sowie von Kat.-Nr. 1136 in der Ebene werden von der 
Wohnzone W 1.7 in die Kernzone K2 umgezont.  

Im ersten Fall handelt sich um Rebflächen, die für das Ortsbild 
und das bereits der Kernzone zugewiesene Gebäudeensemble 
prägend sind. Im zweiten Fall wird eine nicht zweckmässige 
Zonengrenze optimiert, indem diese von der unklaren Kultur-
grenze auf die eindeutig definierte Grundstücksgrenze verlegt 
wird. Die beiden Umzonungen umfassen eine Fläche von total 
490 m2 (446 m2 und 44 m2). 

   
Rechtskräftige Zonierung 
W 1.7 

 

 
   
Neue Zonierung 
K2 
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  3.4 Festlegung Gestaltungsplanpflicht 
  Die beiden Grundstücke Kat.-Nrn. 3881 und 4701 werden zu-

sammen mit einem dazwischenliegenden Abschnitt des Rank-
weges einer neuen Gestaltungsplanpflicht unterstellt, deren 
konzeptionellen Ziele entsprechend den wesentlichen öffentli-
chen Interessen in der Bau- und Zonenordnung vorgegeben 
sind (vgl. Kap. 6).  

Diese Gestaltungsplanpflicht tritt an die Stelle des aufzuheben-
den öffentlichen Gestaltungsplans Birchweid/Gseck. In den 
neuen Perimeter einbezogen sind die Rebflächen auf den 
Grundstücken Kat.-Nrn. 105 und 106 jenseits der Bergstrasse. 
Damit wird sichergestellt, dass für diese Grundstücke weiterhin 
unbebaubare Grünflächen festgelegt werden können.  

   
Rechtskräftige Zonierung 
W 1.3 / W 1.7 

 

 
   
Neue Zonierung mit Gestal-
tungsplanpflicht 
W 1.3 / W 1.7 / GP 
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  4. Anpassung Kernzonenplan 
  4.1 Übersicht 
Mehrere Bestandteile  Der Kernzonenplan Langenbaum/Kirche erfährt in Abstimmung 

auf die Zonenplananpassungen folgende Änderungen: 

• Erweiterung Süd (Umzonung aus W 1.3) 
• Erweiterung Nord (Umzonung aus W 1.7) 
• Festlegung von Mantellinien für sechs Gebäude  
• Festlegung von Baumassen, Gebäudehöhen und Hauptfirst-

richtungen  
   
Gebietsabgrenzung  Die von der Erweiterung des Kernzonenplanes Langenbaum/ 

Kirche betroffenen Gebiete sind in der folgenden Übersicht be-
zeichnet. 
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  4.2 Erweiterung Süd 
  Die Kernzonenerweiterung Süd an der Krete des Plateaus 

Birchweid umfasst die Grundstücke Kat.-Nrn. 3757, 4147, 4307 
(Teil), 1136, 3548 und 3549 sowie einen Teil des Rankweges 
(Ausschnitt 1).  

   
Bisherige Baubereiche im 
öffentlichen Gestaltungsplan 
Birchweid  
 

 Für die sechs genannten Grundstücke sind im öffentlichen Ge-
staltungsplan Birchweid/Gseck die Baubereiche Nrn. 15-20 
festgelegt (Sektor F). Für jeden dieser Baubereiche sind die 
zulässige Bruttogeschossfläche, die zulässige Anzahl Gebäude 
und die zulässige Vollgeschosszahl vorgegeben. 
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Angepasster Kernzonenplan 
(Ausschnitt 1) 
 
 
 
 
 
 

 

 Das Regelungsprinzip im öffentlichen Gestaltungsplan Birch-
weid/Gseck wird in den Kernzonenplan übernommen. Die neu-
en Baubereiche werden mit Mantellinien definiert. Im Kernzo-
nenplan sind sowohl die bisherigen Baubereiche (hellgraue 
Flächen) als Informationsinhalt wie die neuen Mantellinien (rot 
gestrichelt) als verbindliche Festlegungen dargestellt. Die Man-
tellinien begrenzen den mit Hauptgebäuden überbaubaren Teil 
des Grundstückes (Art. 5 Abs. 1 BZO). Bei den kleineren be-
stehenden Gebäuden mit Entwicklungsspielraum werden die 
Baubereiche etwas weiter gefasst. Besondere Gebäude sind 
wie bisher auch ausserhalb der Mantellinien zulässig. 

Die auf der seinerzeitigen Ausnützungsziffer basierende Brutto-
geschossfläche wird durch die in den Kernzonenplänen syste-
matisch verwendete Baumasse ersetzt. Die bisherige zulässige 
Gebäudehöhe von 7.5 m bleibt unverändert und auf die Festle-
gung einer Gebäudeanzahl wird verzichtet. 

Hingegen wird die im öffentlichen Gestaltungsplan Birchweid 
bei nur einem Baubereich festgelegte Hauptfirstrichtung auf 
zwei Baubereiche ausgedehnt. Neu ist auch das charakteristi-
sche, inventarisierte Riegelhaus auf Kat.-Nr. 1136 entspre-
chend bezeichnet. 
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Umrechung Bruttogeschoss-
fläche in Baumasse 

 Die im öffentlichen Gestaltungsplans Birchweid festgelegten 
maximalen Bruttogeschossflächen (BGF) werden in allen Bau-
bereichen mit dem Faktor 4.5 multipliziert, wodurch sich die im 
Kernzonenplan neu festgelegte zulässige Baumasse ergibt. 
Dieser Faktor entspricht einer theoretischen Geschosshöhe von 
4.5 m und ist ein Erfahrungswert bei Schrägdachbauten. Er 
berücksichtigt den bei der BGF nicht anrechenbaren Anteil von 
Dach- und Untergeschossen, Aussenwänden, Dachaufbauten, 
Balkonen und wohnungsinternen Abstellräumen. Diese Bauteile 
entsprechen in der Summe einem Zuschlag von rund 50 % auf 
die tatsächliche Geschosshöhe rund 3.0 m.  

  

 
   
  Mit den so ermittelten zulässigen Baumassen ist sichergestellt, 

dass sämtlichen Grundeigentümern weiterhin dieselben Bau-
massen zur Verfügung stehen, die sie mit dem öffentlichen Ge-
staltungsplan Birchweid/Gseck hätten realisieren können. 

   
Bestehende Baumasse  Die heutigen Baumassen der bestehenden Gebäude wurden 

auf der Basis der amtlichen Vermessung durch den Geometer 
erhoben. Sie sind auf den Geländeverlauf von 1971 bezogen. 
Es zeigt sich, dass die im Kernzonenplan festgelegten maxima-
len Baumassen fast durchwegs grösser sind als der Bestand. 
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  4.3 Erweiterung Nord 
  Die Kernzonenerweiterung Nord betrifft Rebflächen innerhalb 

des Grundstückes Kat.-Nr. 2023 sowie den obersten Teil des 
Rankweges (Ausschnitt 2). 

Die Anpassung betrifft nur den Perimeter. Spielraum für zusätz-
liche oder grössere Bauten entsteht damit nicht. Hingegen 
bleibt die Freihaltung der heutigen Rebfläche langfristig gesi-
chert.  

   
Angepasster Kernzonenplan 
(Ausschnitt 2) 
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  5. Anpassung Ergänzungsplan 
Umlegung Waldabstandslinie  Die im Ergänzungsplan Nr. 8 vom 21. September 1998 festge-

legte Waldabstandslinie (BD ARV 869/1999) wird gemäss den 
folgenden Planausschnitten angepasst. Die Waldabstandslinie 
fällt neu mit der rechtskräftigen Verkehrsbaulinie (VD 5310 / 
2010) zusammen.  

 
Rechtskräftiger Verlauf Waldabstandslinie  
   

 
Neuer Verlauf Waldabstandslinie  
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  6. Anpassung Bau- und 
Zonenordnung 

Gestaltungsplanpflicht  In Art. 30 BZO sind die Bestimmungen zur Gestaltungsplan-
pflicht zu ergänzen.  

Absatz 1 und 2 bleiben unverändert. Für das Gebiet Birchweid 
wird ein neuer Absatz 3 eingeschoben. Der bisherige Absatz 3 
wird zu Absatz 4. 

   
Wesentliche öffentliche  
Interessen 

 Die nachfiolgend aufgeführten Ziele wiedergeben die wesentli-
chen öffentlichen Interessen, welche die Gestaltungsplanpflicht 
für das Gebiet Birchweid begründen. Sie lösen die Ziele des 
aufzuhebenden öffentlichen Gestaltungsplans Birchweid ab. 

   
Ziele der Gestaltungsplan-
pflicht Birchweid  

 Art. 30 Abs. 3 BZO: 

Im Gebiet Birchweid sind den Festlegungen des Gestaltungs-
planes mindestens folgende Ziele zugrunde zu legen: 

• Wahrung der charakteristischen Blickbeziehungen zum 
Kirchhügel mit seiner historischen Gebäudezeile durch Frei-
haltung der Wiese westlich des Rankwegs 

• Freihaltung des Rebhanges oberhalb der Bergstrasse 
• Sorgfältige Einbindung der angrenzenden inventarisierten 

Schutzobjekte und ihrer Umgebung 
• Erschliessung ab Bergstrasse (Kantonsstrasse)  
• Öffentlicher Fussweg zwischen Rankweg und Berg-/ Gseck-

strasse 
• Nachhaltige Energielösung ohne fossile Energieträger  
• Einhaltung der Planungswerte 

   
  Die festgelegten Ziele dienen als Massstab für die Umsetzung 

im vorgegebenen Gestaltungsplan. Sie orientieren sich im We-
sentlichen an denselben Vorgaben, wie sie im Rahmen der Re-
vision der Nutzungsplanung von 2013 für das Gebiet Birchweid 
vorgesehen waren, von der Gemeindeversammlung jedoch 
nicht festgesetzt wurden. 

   
Umsetzung im privaten  
Gestaltungsplan Birchweid 

 Die obgenannten Ziele werden in den privaten Gestaltungsplan 
Birchweid übernommen und in den zugehörigen Bestimmungen 
präzisiert. Sie werden auch vom Richtprojekt respektiert, das 
diesem neuen Gestaltungsplan zugrunde liegt. Damit wird die 
Gestaltungsplanpflicht erfüllt. 
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  7. Auswirkungen 
  7.1 Ortsentwicklung 
Abstimmung mit privatem 
Gestaltungsplan Birchweid 

 Die vorliegende Teilrevision der Nutzungsplanung ist eng auf 
den in einer separaten Vorlage erarbeiteten privaten Gestal-
tungsplan Birchweid abgestimmt. Dieses Gesamtpaket soll den 
nicht mehr zeitgemässen öffentlichen Gestaltungsplan Birch-
weid/Gseck ablösen.  

Die formelle Aufhebung des öffentlichen Gestaltungsplans 
Birchweid/Gseck durch die Gemeindeversammlung ist eine 
zwingende Voraussetzung für die Festsetzung der vorliegenden 
Teilrevision und die Zustimmung zum privaten Gestaltungsplan 
Birchweid. 

   
Orts- und Strassenbild  Die Auswirkungen im Orts- und Strassenbild sind unerheblich, 

weil im Umzonungsgebiet faktisch dieselben baulichen Mög-
lichkeiten bestehen wie bis anhin mit dem aufzuhebenden öf-
fentlichen Gestaltungsplan Birchweid/Gseck. Die Integration in 
den Kernzonenplan Langenbaum/Kirche ermöglicht eine naht-
lose Weiterführung der bisherigen Siedlungsstruktur. 

   
  7.2 Umwelt 
Luft und Lärm  Im Vergleich mit den rechtskräftigen Festlegungen des öffentli-

chen Gestaltungsplans Birchweid/Gseck ergeben sich durch die 
Umzonungen keine Veränderungen der Luftbelastung.  

Mit der Umzonung von der Wohnzonen W 1.3 bzw. W 1.7 in die 
Kernzone K2 ist jedoch eine veränderte Zuordnung der Lärm-
Empfindlichkeitsstufe verbunden (ES III statt bisher ES II). 

   
Altlasten  Zu den von der Teilrevision erfassten Gebieten sind im Kataster 

der belasteten Standorte (KbS) bzw. im Altlastenverdachtsflä-
chen-Kataster (VFK) keine Einträge verzeichnet. 

   
Waldabstand  Die Korrektur des unregelmässigen Verlaufs der rechtskräftigen 

Waldabstandslinie (BD ARV 869/1999) durch die Zusammenle-
gung mit der Verkehrsbaulinie ist zweckmässig. Der verblei-
bende strassenübergreifende Waldabstand von mindestens 
16 m ist gestützt auf § 66 Abs. 2 PBG (kleine Waldparzellen) 
ausreichend, zumal an verschiedenen Stellen der Gemeinde 
vergleichbare reduzierte Waldabstände bestehen. Im Übrigen 
sehen die Baubereiche im privaten Gestaltungsplan Birchweid 
einen Waldabstand von mindestens 19 m vor.  
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Öffentliche Gewässer  Die Umzonungsgrundstücke liegen nicht im unmittelbaren Ein-
zugsbereich eines öffentlichen Gewässers. Der Grenzbach (Nr. 
6.0) verläuft in seinem eingedolten Bereich in einem Abstand 
von rund 20 m von den von der Umzonung betroffenen Flä-
chen. Bei eingedolten Gewässern muss kein Gewässerraum 
ausgeschieden werden (Art. 41a Abs. 5 lit. b GschV). 

   
Naturgefahren  Für das von der Teilrevision betroffenen Umzonungsgebiete 

besteht gemäss der Naturgefahrenkarte eine geringe Hochwas-
sergefährdung im Bereich des Mühlebaches (Hinweisbereich). 
Da die Anpassungen des Kernzonenplans ein bereits überbau-
tes Gebiet betreffen, sind im Rahmen der Teilrevision der Nut-
zungsplanung keine Hochwasserschutzmassnahmen vorzuse-
hen. Allfällige Massnahmen zum Hochwasserschutz sind im 
Baubewilligungsverfahren festzulegen.  

  

 
   
  7.3 Fazit 
Anforderungen des ARE an  
Nutzungsplanungen 

 Die im Kreisschreiben der Baudirektion umschriebenen Anfor-
derungen an Richt- und Nutzungsplanungen sind hinsichtlich 
der Übereinstimmung mit Art. 15 RPG wie folgt erfüllt: 

• Die Vorgaben der übergeordneten Richtpläne werden res-
pektiert. Dem Grundsatz einer massvollen Entwicklung in ei-
ner "urbanen Wohnlandschaft" wird in Verbindung mit dem 
privaten Gestaltungsplan Birchweid Rechnung getragen.  

• Die Vorgaben des kommunalen Richtplans Siedlung und 
Landschaft werden beachtet. Dies betrifft insbesondere die 
offene Bauweise im Wohngebiet mit Strukturerhaltung an der 
Kretenlage sowie die Freihaltung des Rebhanges oberhalb 
des Bahnhofs Uetikon. 
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  • Dem Umzonungsgebiet liegen hinsichtlich der baulichen 
Dichte weiterhin die ortsbaulichen Ziele des zur Aufhebung 
vorgesehenen öffentlichen Gestaltungsplans Birchweid/ 
Gseck zugrunde. Diese finden ihre planungsrechtliche 
Grundlage in der expliziten Festlegung im regionalen Richt-
plan als Gebiet mit niedriger baulicher Dichte. Die in der 
Quartieranalyse für Siedlungserneuerung (maps.zh.ch) aus-
gewiesene Nutzungsdichte von 32 Personen/ha dürfte sich 
daher nur leicht erhöhen. Die Hauptentwicklung in der 
Birchweid wird mit einer Nutzungsdichte von rund 100 Per-
sonen/ha im neuen gestaltungsplanpflichtigen Gebiet statt-
finden. 

• Zu erwarten ist eine faktische Vollausschöpfung der im 
Kernzonenplan festgelegten zulässigen Baumasse bzw. der 
sich daraus ergebenden Geschossfläche. Der künftige Aus-
baugrad dürfte nahezu 100 % betragen. Dieser ist naturge-
mäss mehr als entsprechende kommunale Mittel von 95.0% 
für Wohnzonen bzw. 75.6 % für Mischzonen (Stand 2014).  

• Die vorliegende Teilrevision der Nutzungsplanung ist auf den 
in einer separaten Vorlage erarbeiteten privaten Gestal-
tungsplan Birchweid abgestimmt, der den nicht mehr zeit-
gemässen öffentlichen Gestaltungsplan Birchweid/Gseck ab-
lösen soll. 

• Eine Abstimmung der Teilrevision über Gemeindegrenzen 
hinweg ist trotz der unmittelbaren Nähe zu Männedorf nicht 
erforderlich. Es bestehen keine Abhängigkeiten. 

Eine Gesamtschau über das ganze Gemeindegebiet ist mit der 
vorliegenden Teilrevision nicht erforderlich. Diese wurde bereits 
mit der Revision der Richtplanung im Jahre 2010 und der Nut-
zungsplanung im Jahre 2013 vorgenommen. 

   
Zusammenfassung  Die vorliegende Teilrevision der Nutzungsplanung entspricht 

den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung. Sachpläne und 
Konzepte des Bundes werden nicht tangiert. Die verbindlichen 
Vorgaben von kantonalen, regionalen und kommunalen Richt-
plänen werden respektiert. Den besonderen Anforderungen des 
Umweltschutzes (USG, LRV, LSV) wird Rechnung getragen. 
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  8. Mitwirkung 
Vorberatung  Der Entwurf zur Teilrevision der Nutzungsplanung wurde mit 

den Planungsverantwortlichen der Gemeinde (Ressortvorsteher 
Bau / Bereichsleiter Infrastruktur) vorbesprochen. Anschlies-
send erfolgte die Beratung im Gemeinderat mit Verabschiedung 
zuhanden der öffentlichen Auflage und Anhörung. 

   
Öffentliche Auflage  Die öffentliche Auflage und Anhörung gemäss § 7 PBG erfolgte 

vom 10. März 2017 bis 12. Mai 2017. Während der Auflagefrist 
konnte sich jedermann zur Planvorlage äussern und schriftliche 
Einwendungen dagegen vorbringen. Während der Auflagefrist 
sind keine Einwendung eingegangen. Somit entfällt ein Bericht 
der nicht berücksichtigten Einwendungen.  

   
Anhörung  Die Teilrevision der Nutzungsplanung wurde der Zürcher Pla-

nungsgruppe Pfannenstil (ZPP), der Regionalplanung Zürich 
und Umgebung (RZU) sowie den Nachbargemeinden Meilen, 
Egg, Oetwil am See und Männedorf zur Anhörung unterbreitet. 
Von diesen Planungsträgern sind keine Anträge eingegangen. 

   
Vorprüfung  Parallel zur öffentlichen Auflage und Anhörung wurde die Teil-

revision der Nutzungsplanung dem Kantonalen Amt für Raum-
entwicklung (ARE) zur Vorprüfung eingereicht. Im Vorprüfungs-
bericht vom 13. Juni 2017 hielt das ARE fest, dass die Vorlage 
bei gleichzeitiger Aufhebung des öffentlichen Gestaltungsplans 
Birchweid rechtsmässig, zweckmässig und angemessen ist und 
eine Genehmigung in Aussicht gestellt werden kann. 

   
Festsetzung  Aufgrund der Mitwirkungs- und Vorprüfungsergebnisse wird die 

Teilrevision der Nutzungsplanung bereinigt und den Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern an der Gemeindeversammlung 
vom 4. Dezember 2017 zur Beschlussfassung vorgelegt. Als 
Teile des planerisch eng miteinander verknüpften Gesamtpa-
ketes ist gleichzeitig die formelle Aufhebung des öffentlichen 
Gestaltungsplans Birchweid/ Gseck und die Zustimmung zum 
neuen privaten Gestaltungsplan Birchweid zu beschliessen. 

   
Genehmigung  Nach der Festsetzung durch die Gemeindeversammlung ist die 

Revisionsvorlage durch die Baudirektion Kanton Zürich zu ge-
nehmigen. Der Genehmigungsentscheid ist zu publizieren, an-
schliessend läuft eine 30-tägige Rekursfrist. 

   
Inkrafttreten  Das Inkrafttreten erfolgt nach Abschluss allfälliger Rekursver-

fahren durch Publikation des Genehmigungsentscheides. 
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Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 03.05.2019 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000255 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Gemeinde Uetikon am See - Bereich Infrastruktur, Bergstras-
se 90, 8707 Uetikon am See

Teilrevision Nutzungsplanung (Anpassung Kernzonenplan), Bekanntmachung des In-
krafttretens

Betrifft: 8707 Uetikon am See  
Die Teilrevision der Nutzungsplanung für das Gebiet Birch-
weid (Anpassung Zonenplan, Kernzonenplan, Ergänzungs-
plan Nr. 8 (Waldabstandslinien), Bau- und Zonenordnung) 
wurde von den Stimmberechtigten der Gemeinde Uetikon 
am See an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 
2017 festgesetzt und von der Baudirektion mit Verfügung 
vom 18. Februar 2019 genehmigt. Gemäss Rechtskraftbe-
scheinigung des Baurekursgerichts vom 23. April 2019 ist 
kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die Teilrevision der Nut-
zungsplanung für das Gebiet Birchweid tritt am Tag nach der 
Publikation in Kraft. 

Bemerkungen:  
Im Namen des Gemeinderates, Bereich Infrastruktur
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